
unserem Projekt wiederum so wichtig, dass wir sie selbst erledigen 
und in unsere Planung fest aufnehmen müssen. Diese Aufgaben 
darf man nicht aus den Augen lassen. 

Nicht wichtig, aber dringend 
Wenn möglich, sollten Sie solche Aufgaben an kompetente Mit-
arbeiter delegieren oder aber nach Erledigung der wichtigeren 
Aufgaben selbst bearbeiten. 

Weder wichtig noch dringend 
Mit diesen Aufgaben sollten Sie nicht Ihre Zeit verschwenden. 
Sie können ohne weitere Bedenken die Finger davon lassen 
und diese Aufgaben dem Papierkorb übergeben, um Zeit für die 
wichtigen Aufgaben zu haben.

Je mehr unserer Arbeitszeit wir in Aufgaben mit grosser Wich-
tigkeit, aber noch geringer Dringlichkeit investieren können, 
desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Bereich mit 
den wichtigen und dringlichen Aufgaben schrumpft. Wenn wir 
uns gut vorbereiten, wenn wir vorbeugend tätig werden, wenn 
wir planen und wissen, was wir wollen, dann werden viele Auf-
gaben und Probleme gar nicht mehr zu dringenden Fällen. 

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen, liebe Kunden und 
Geschäftspartner für das kommende Jahr mehr wichtige als 
dringende Aufgaben und viel Erfolg. 

Für die stets sehr gute Zusammenarbeit und das uns im 2008 
entgegengebrachten Vertrauen bedanken wir uns ganz herz-
lich. 

Schöne Festtage und einen guten Start ins 2009! 

Beste Grüsse
T&R Oberland AG 
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Treuhand & Revisionen

Praktischer Tipp fürs 2009

Sehr geehrte Kunden und Geschäftsfreunde

Hand aufs Herz, hatten Sie im Verlauf des 2008 nicht manchmal 
auch das Gefühl, die Zeit rase an Ihnen vorbei und Sie könnten 
nicht allen Aufgaben gerecht werden, welche mit der Etikette 
«dringend» auf Ihrem Pult landeten? Eventuell haben Sie sich 
sogar dabei ertappt, dass Sie in solchen Situationen die dring-
lichsten statt die wichtigsten Aufgaben angepackt haben.

Zeitmanagement – ein sehr spannendes, aber auch weitläufi-
ges Gebiet des Selbstmanagements – erlangt in unserer dyna-
mischen Gesellschaft einen immer höheren Stellenwert. Zu un-
serem Glück gilt auch hier die Pareto-Regel, wonach schon mit 
relativ wenig Aufwand (20%) eine grosse Wirkung (80%) erzielt 
werden kann. Zum Beispiel mit der Anwendung der Eisen hower-
Matrix zur Planung der Arbeiten. 

Auf einfache Weise hilft die Matrix, die Tagesprioritäten richtig 
zu setzen und die Planung der pendenten Aufgaben rechtzeitig 
vorzunehmen.

Im Arbeitsalltag denken wir sehr oft nur an die Dringlichkeit. 
Wir versuchen herauszufinden, was dringend ist, nennen es pri-
oritär und behandeln es bevorzugt. Leider vergessen wir dabei 
aber oft die Dimension der Wichtigkeit. 

Gemäss Eisenhower-Prinzip sind die Prioritäten wie folgt 
zu setzen: 

Wichtig und dringend 
Diesen Aufgaben gebührt die höchste Aufmerksamkeit. Sie sind 
sofort und ohne Verzögerung von Ihnen selbst zu bearbeiten.
 
Wichtig, aber nicht dringend 
Diese Tätigkeiten zwingen zwar nicht dazu, sie sofort zu bear-
beiten, sie sind aber in unserem Leben, bei unserer Arbeit oder 

Eisenhower-
Matrix

Dringlichkeit

Wichtig-
keit

wichtig

nicht 
wichtig

dringend

sofort selbst 
erledigen

delegieren oder 
nach den 

Wichtigeren erledigen

exakt terminierern 
und selbst erledigen

nicht bearbeiten

nicht dringend



Dezember 2008

Die Anforderungen an eine verantwortungsvolle 

Tätigkeit als Verwaltungsrat waren schon immer 

hoch, doch haben sie sich in den vergangenen 

Jahren deutlich verändert bzw. wurden erweitert. 

Einerseits sind durch den Gesetzgeber neue Auf-

gaben hinzugekommen, anderseits sieht sich der 

Verwaltungsrat heute wesentlich schneller mit 

Haftungsansprüchen aus Verantwortlichkeitsklagen 

konfrontiert.

Art. 716a OR definiert als unübertragbare und unent-

ziehbare Aufgabe des Verwaltungsrates folgende

Tätigkeiten:

1.  Die Oberleitung der Gesellschaft und die 

Erteilung der nötigen Weisungen

2.  Die Festlegung der Organisation

3.  Die Ausgestaltung des Rechnungswesens, 

der Finanzkontrolle sowie der Finanzplanung

4.  Die Ernennung und Abberufung der mit der 

Geschäftsführung betrauten Personen

5.  Die Oberaufsicht über die mit der Geschäfts-

führung betrauten Personen, namentlich 

im Hinblick auf die Befolgung der Gesetze, 

Statuten, Reglemente und Weisungen

6.  Die Erstellung des Geschäftsberichts sowie 

die Vorbereitung der Generalversammlung und 

die Ausführung ihrer Beschlüsse

7.  Die Benachrichtigung des Richters im Falle 

der Überschuldung

Bereits die Vertiefung in die Themen dieser Auf-

zählung würde den Umfang unseres Artikels spren-

gen. Dies entbindet jedoch keinen der Leser, der 

bereits eine Verwaltungsratstätigkeit bei einer 

AG oder eine Geschäftsführertätigkeit bei einer 

GmbH wahrnimmt, sich ernsthaft mit dieser 

Pflichten des Verwaltungsrates im KMU

Thematik aus einanderzusetzen. Im vorliegenden 

Artikel wollen wir uns hauptsächlich den neu im 

Gesetz aufgeführten Pflichten für den Verwaltungs-

rat widmen: 

Am 1. Januar 2008 trat das revidierte Gesell -

schaftsrecht in Kraft. Insbesondere die Bestim -

mungen zur Revision wurden den neuen Anfor-

derungen angepasst. Neu wird die Revisionspflicht 

anhand der wirtschaftlichen Bedeutung einer 

Unter nehmung und unabhängig von der Rechts-

form definiert (vgl. auch unsere Kundenzeitung 

vom September 2006). Wird für ein Opting-Out 

(Verzicht auf eine Revisionsstelle) entschieden, ist 

es die Aufgabe des Verwaltungsrates, das Verfahren 

ordnungsgemäss durchzuführen und jährlich abzu-

klären, ob die entsprechenden Voraussetzungen noch

gegeben sind.

Risikobeurteilung 

Unabhängig, ob vom Opting-Out Gebrauch gemacht 

wurde oder ob weiterhin eine eingeschränkte oder 

eine ordentliche Revision durchgeführt werden muss, 

verpflichtet Art. 663b Ziff. 12 OR alle Unternehmun-

gen, welche die Bilanzvorschriften für die Aktien-

gesellschaften anwenden, ab der Jahresrechnung 

2008 im Anhang der Jahresrechnung Angaben über 

die Durchführung einer Risikobeurteilung zu machen. 

Aufgrund von sinngemässen und expliziten Verwei sen 

auf das Aktienrecht gilt diese Vorschrift auch für alle 

übrigen juristischen Personen (GmbH, Kommandit-

aktiengesellschaft, Genossenschaften und unter be -

stim   mten Voraussetzungen Vereine und Stiftungen), 

die einen Anhang nach den Vor schrif ten des Aktien-

rechts zu erstellen haben. Somit sind auch Klein- und 

Kleinstunternehmen betroffen. 
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Zwar sind im Entwurf zum neuen Rechnungs-

legungsrecht für Klein- und Kleinstunternehmen 

be reits wieder Erleichterungen vorgesehen. Bis die-

ses Gesetz jedoch beraten und in Kraft gesetzt ist, 

werden sicherlich noch mehrere Jahre vergehen. 

Unabhängig davon, bringt die Auseinandersetzung 

mit den Risiken jedem Unternehmer einen sicht-

baren unternehmerischen Nutzen und er muss nicht 

das Gefühl haben, eine gesetzliche Pflichtübung 

absolviert zu haben.

Was genau unter einer Risikobeurteilung zu verste-

hen und wie diese konkret vorzunehmen ist, lässt das 

Gesetz offen. Klar ist jedoch, dass die Risikobeur-

tei lung nicht sämtliche Geschäftsrisiken erfassen 

muss. Sicherlich sind jedoch diejenigen Risiken zu 

beschreiben, welche einen wesentlichen Einfluss auf 

die Beurteilung der Jahresrechnung haben können. 

Das Unternehmen muss beurteilen, ob diese Risiken 

bestehen und tragbar sind. Gegen allfällige Risi-

ken sind geeignete Massnahmen auszuarbeiten. Im 

An hang zur Jahresrechnung hat der Verwaltungsrat 

zu bestätigen, dass eine Auseinandersetzung mit den 

Risiken stattgefunden hat, und dass diese beurteilt 

worden sind. Folglich muss sich der Verwaltungsrat 

über mögliche Risiken umfassend in Kenntnis setzen 

oder sich darüber vom Geschäftsführer oder weiterer 

interner und externer Spezialisten informieren las-

sen. Dabei hat er die sich ständig ändernden Bedin-

gungen im technischen, wirtschaftlichen, sozialen 

und politischen Umfeld zu beachten.

Quelle: Karl Renggli, dipl. Wirtschaftsprüfer

Bestätigt eine Gesellschaft im Anhang, sie habe die 

wesentlichen Risiken nach Schadenausmass und 

Eintrittswahrscheinlichkeit zusammengestellt und 

bewertet, ist dies von der Revisionsstelle zu über-

prüfen. Somit ist die vorgenommene Risikobeurtei-

lung im Protokoll der Verwaltungsratssitzung oder 

einem Anhang festzuhalten, da sie ansonsten von 

der Revisionsstelle nicht überprüft werden kann. 

Internes Kontrollsystem (IKS)

Auf die Ausgestaltung des IKS gehen wir hier be -

wusst nicht ein. Das IKS ist für alle Unternehmungen

zwingend, die wirtschaftlich bedeutend sind und 

weiterhin einer ordentlichen Revision unterliegen. 

Wirtschaftliche Bedeutung liegt dabei vor, wenn 

zwei der folgenden drei Kriterien während zwei auf-

einanderfolgenden Geschäftsjahren erfüllt sind:

• Bilanzsumme > 10 Mio. Franken

• Umsatz > 20 Mio. Franken

•  Mehr als 50 Vollzeitstellen im Jahresdurchschnitt

Die meisten Unternehmen verfügen bereits über 

wesentliche Elemente einer internen Kontrolle. 

Die grosse Herausforderung besteht daher für viele 

Unternehmen in der Dokumentation des IKS gegen-

über der Revisionsstelle. Somit ist die konkrete Aus-

gestaltung sehr individuell und sollte in Absprache 

mit der Revisionsstelle erfolgen.

MÖGLICHE GESCHÄFTSRISIKEN

Markt

Kundenverhalten
Stakeholder-Bedürfnisse
Bankeneinfluss
Brancheneinfluss
Honorardruck
Zeitdruck
Konkurrenz
Kooperation

Personal

Personalmarkt
Personalrekrutierung
Unabhängigkeit und 
Befähigung
Aus- und Weiterbildung
Integrität der MA

Finanzen

Wirtschaftliche 
Abhängigkeiten
Personalkosten
Infrastrukturkosten
Haftungsrisiken
Versicherungen

Regulator

Zulassung
Unabhängigkeits-
vorschriften
Gesetzliche
Bestimmungen 
(OR, RAG, Steuer)
Haftung

Führung

Führungsstruktur
Organisationsstruktur
Qualitätssicherung
Einhaltung PS
Mandatsüberwachung/
Projektmanagement
Kundenstruktur
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Weitere Pflichten, die oft unterschätzt 
werden

Im Sinne einer stichwortartig zusammengefassten 

Aufzählung halten wir nachfolgend die häufigsten 

Fälle fest, welche für einen Verwaltungsrat zu meist

zivilrechtlichen aber teilweise auch strafrechtlichen

Verantwortlichkeits- bzw. Haftungsklagen führen 

können:

• Einhaltung der Zweckbestimmung der Statu-

ten: Kennen Sie den in den Statuten festgelegten 

Zweck der Gesellschaft im Detail? Halten sämtliche 

getätigten Geschäfte, speziell auch zwischen der 

Gesellschaft und Nahestehenden, einer engen Aus-

legung der Statuten stand?

• Direkte und indirekte Steuern: Wann haben Sie 

sich als Verwaltungsrat zuletzt über die ordnungs-

gemässe Deklaration und Bezahlung sämtlicher

Steuern (z.B. Staats- und Gemeindesteuern, Direkte 

Bundessteuer, Mehrwertsteuer und aber auch Ver-

rechnungssteuer, Quellensteuer, Emissionsabgabe 

usw.) dokumentieren lassen?

• Sozialversicherungen: Wann haben Sie sich als 

Verwaltungsrat zuletzt über die ordnungsgemässe 

Deklaration und Bezahlung der AHV- und Pensions-

kassenbeiträge dokumentieren lassen? Bereits mehr -

fach hat das Eidgenössische Versicherungsgericht die 

persönliche Haftung von Verwaltungsräten für nicht

bezahlte AHV-Beiträge bestätigt.

• Verwendung von lizenzierter Software: Ver-

mehrt gehen die Softwarehersteller gegen die 

Ver wendung von nicht lizenzierten Programmen 

mit teilweise massiven Schadenersatzforderungen 

vor. Gerade im Internetzeitalter stellt dies die 

Geschäftsleitung und den Verwaltungsrat vor grosse

Herausforderungen. Welche Massnahmen haben Sie 

als Verwaltungsrat ergriffen?

• Aufbewahrung von Geschäftsbüchern einer 

aufgelösten Aktiengesellschaft: Sind Sie sich 

bewusst, dass Sie die Verantwortung tragen, die 

Geschäftsbücher auch nach Auflösung der Gesell-

schaft während zehn Jahren an einem sicheren Ort 

aufzubewahren?

• Scheingründung: Bei einer Gründung mit 

ge liehenem Geld oder Vermögenswerten, die für 

die gründende Gesellschaft nicht von Nutzen res-

pektive nicht frei verfügbar oder nicht verwertbar 

sind, liegt eine Scheingründung vor.

• Dokumentierung: Eine falsche Geschäftsstrate-

gie, welche zu wirtschaftlichem Misserfolg führt, 

kann zwar die Unternehmung gefährden, bringt 

den Ver waltungsrat jedoch nicht unmittelbar in 

die Haftung (siehe Ausgang der Strafprozesse im 

Fall der Swissair). Entscheidend für die nachträg-

liche Beurteilung ist jedoch häufig die Aktenlage. 

Entsprechend ist jeder Verwaltungsrat gut beraten, 

dass Äusserungen und Beschlüsse korrekt protokol-

liert werden und jeder Verwaltungsrat mit einem 

persönlichen Exemplar aller relevanten Papiere 

dokumentiert ist. 

Die obige Aufstellung erhebt keinen Anspruch auf 

Vollständigkeit. Unser Ziel ist es, Sie für die vielfäl-

tigen Pflichten als Verwaltungsrat zu sensibilisie-

ren. Sei es als bereits aktiver Verwaltungsrat oder 

bei der Annahme von möglichen neuen Mandaten. 

Auch heute noch bringt ein professionell ausge-

übtes Verwaltungsratsmandat in einem VR-Team 

mit vielfältigen Erfahrungen viel Befriedigung. Die 

Zeiten, ein VR-Mandat aus Gefälligkeit, als Freund-

schaftsdienst oder einfach als Familienmitglied 

anzunehmen, sind jedoch endgültig vorbei!


